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Regierungsvorlage 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU- CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE 
BLIK öSTERREICH UND DER FRANZö- d' AUTRICHE ET LA REPUBLIQUE 
SISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE GE- FRANCAlSE SUR LA COMPETENCE 
RICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT, DIE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE 
ANERKENNUNG UND DIE VOLL- ET l'EXECUTION DES DECISIONS EN 
STRECKUNG VON ENTSCHEIDUNGEN MATIERE DE FAILLITE 
AUF DEM GEBIET DES' INSOLVENZ-

RECHTS 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und 

der Präsident der Französischen Republik 

In dem Wunsch, zwischen österreich und 
Frankreich die Beziehungen in Ansehung von 
Konkursen und ähnlichen Verfahren zu regeln, 

Haben beschlossen, .zu diesem Zweck ein Ab
kommen zu schließen, und zu Bevollmächtigten 
ernannt: 

Der Bundespräs~dent der Republik österreich: 
Herrn Dr. Christian B r 0 cl a, 

Bundesminister für Justiz 

Der Präsident der Französischen Republik: 
Herrn Alain P e y r ef i t t e, 

Staatssiegelbewahrer, Justizminister 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten die nachstehen
den Bestimmungen vereinbart haben: 

, Artikel 1 

Dieses Abkommen ist auf folgende Verfahren 
anzuwenden: 

- die gerichtliche Schuldenbereinigung (regle
ment judiciaire), die Vermögensliquidation 
(liquidation des biens), das Verfahren zur 
vorläufigen Aussetzung der Vollstreckung 
und Gesamtbereinigung der Passiven für 
bestimmte Unternehmen (procedure de 
'suspension provisoire des poursuites et 
.d'apurement collectif du passif de certaines 
entreprises ). des französischen Rechtes, 

- den Ausgleich, den Konkurs und' die Ge
schäftsaufsicht des österreichischen Rechtes. 

Le President Federal de 1a Repub1ique d' Autriche 
et 

le President de 1a RepU!bliqueFran~aise 

Desireux de regler les rapports entre l' Autriche 
et 1a France en ce qui concerne la faillite et les 
procedures ana1ogues, 

Ontdeci.de de conclure a cet effet une Con
vention, et ont nomme comme P1enipotentiaires: 

Le President Federa1 de 1a Repu:b1ique d'Autriche: 
Monsieur Christi an B rod a, 
Ministre federal de la Justice 

Le President de 1a Republique Fran~aise: 
Monsieur Ala'in P e y r e fit t e, 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 

1esque1s, apres avoir echange 1eurs pleins pouvoirs, 
reconnus en bonne etdue forme, so nt convenus 
des dispositions suivantes: 

Article 1 

La presente Convention s'applique aux pro
cedures suivantes: 

- le reglement judiciaire, la liquidation des 
biens, 1a procedurede suspension provisoire 
des poursuites et d'apurement collectif du 
pass1f de certaines entreprises, prevus par 
le droit fran~ais, 

- le concordat (Ausgleich), la faillite (Kon
kurs) et la gestion surveillee (Geschäfts
aufsicht), prevus par le. droit autrichien. 
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2 136 der Beilagen 

Für~ie Anwendung dieses Abkommens wer
den ,diese Verfahren im folgenden als "Insolvenz
verfahren" bezeichnet. 

Artikel 2 

Die Wirkungen der in diesem Abkommen be
zeichneten und in einem der Hohen V ertrag
schließenden Teile eröffneten Verfahren erstrek
ken sich auch auf das Gebiet des anderen. 

Artikel 3 

(1) Zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
sind die Gerichte des Staates ausschließlich zu
~ti~qig, auf dessen' Gebi~t ~'ich de~ Mitteipu~kt 
der wirtschaftlichen Betätigung oder der Gesell-
schaftssitz des Schuldner~ befi;"~et. ' 

Befinden sich je~och der ßesellschaftssi~z und 
der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Betätigung 
des Schuldners an verschiedenen Orten und liegt 
der Gesellschaftssitz auf dem Gebiet des einen 
der beiden Staaten, während der Mittelpunkt 
der wirt~ch~ftlichen Betäügl1ng auf dem Gebiet 
des anderen' Staates gelegen' ist, so' sind dIe 
Gericqte 4~s ?uletzt 'genannten Staa~es aus-
schließlich zuständi&. ' , 

(2) Sind die Gerichte der beiden Sta<1tcI1 p.icht 
nach Absatz 1 zusändig, so' ist ihr~ Zu~tändig~ 
keit dennoch anzuerkennen, wenriitbe~ den 
Schuldner incfemjenigender beiden ' Staaten, 
in dem er eine N~ed'errassung hat, ein Insolvenz
verfahren eröffnet worden ist. Die Zuständig
keit ,des Geri~tes desjenigen der heiden $ta;tten, 
in den; der" Schuldner' eine Niederlassung hat, 
braucht vom anderen Staat nicht anerkannt 
werden, wenn dieser einem z~;isdIenstaatlichen 
Abkommen angehört, das die Zl1ständigkeit der 
Gerichte eip.e~ dritten Staates vorsieht. 

(3) Eröffnen die Gerichte eines Vertrags
staates, ,die nach den Absätzen 1 oder 2 zu
ständig wäreI1, auf Grund' ih're~ inne~staatllchen 
Rechts kein Insolvenzverfahren, 'so sind' die 
Gerichte des anderen Vertragsstaates zur E~
öffnung eines Insolvenzverfahrens zuständig. 
Die Insolvenzverfahrenseröffl1ungsentscheidung 
hat nur Wirkung auf dem Gebiet des zuletzt 
genannten Staates. 

Artikel 4 

Die Gerichte des Staates, ,die ein Insolvenz
verfahren über eine juristische PersoI1 '~der eine 
Gesellschaft eröffnet haben, sind ausschließlich 
zuständig, ein Insolvenzverfahren auch über 
Gesellschafter oder Leiter ,dieser juristischen Per
son oder dieser Gesellschaft zu eröffnen, wenn 
das Recht dieses Staates ein solches Vedahren 
gegen sie zulißt. DieSe Besti;;lI1~ng ~g öhne 
Rücksicht auf' den Ort des Mittelphnktes der 
wirtschaftlichen Betätigung des Gese'rlsdIafters 

Po ur l'applicatlon qe la presente Convention 
ces proddures' sont ci-apres designees sous le 
terme de « faillite ». 

Artic1e 2 

Les procedures mentionnees a la presente Con
vention et qui ont ete ouvertes dans l'oune des 
Hautes Parties Contractantes produiront leurs 
effets egalement sur Ie territoire de l'autre. 

Article 3 

1. Sont seuls competents pour prononcer la 
faiHite les tribunaux de l'Etat sur Ie territoire 
duquel est situe le centre 'des affaires ou le siege 
s~cial du debiteur. ' , 

Toutefoi~, lorsque Ie siege social et le centre 
des affaires du debiteur se trouvent en des lieux 
differents et que le siege social est situesur le 
territoirede l'un des deux Etats, tandis que le 
centre des affaires est s'itue sur le territoire de 
l'autre Etat, les tl:'ibunaux de ce dernier Etat 
sont seuls competents. ' 

2. Si Ie~ tribunaux des deux Etars ne spnt pas 
competents en Vcft)U du paragr;tphe pre~edent> 
leur competence est neanmoins reconnue si le 
debiteur est declare en faiIlite dans celui des 
deux Etats OU 11 a un etablissement. Toutefois 
la competence du tribunal de celui des deux 
Etats ou le d6biteur possede un etablissement 
peut ne pas hre reconnue par l';tutre Etat lorsque 
celui-ci est partie a une convention internationale 
prevoyant la competence des tribunaux d'un 
Etat tiers. 

3. Lorsque les trihunaux de Fun des deux 
Etats, qui seraient competents en application 
des paragraphes un et deux, ne peuvent pronon
cer la rfaillite ~n raison de leur loi interne, les 
tribunaux de l'autr~ Etat sont competents 'pour 
prononcer la fa:illite. La decision pronon<;ant 1a 
faillit~ ne produit alors ses eff,ets que sur Ie 
territoire de' cet autre Etat. 

Article 4 

Les tr~bunaux de l'Etat ql1i ont prononce 1a 
f;~illite d'une personne morale ou d'une societe 
spnt seuls competents pour prononcer egalement 
la faiHite de~' associes ou qe tous dir,ige;mts de 
cette personne morale oude cettesociete, lorsque 
la loi de ce,t Etat' p~rmet d'engagerUne teIle 
proce~~re ~ kur encontre. Cette disposition est 
a,pplic~bIe quel que soit 1~ lieu du' centre des 
affaires de l'associe ou du dirigeant, a condition 
que Ia proc6dure' soit engagee dans un delai d'un 
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136 der Beilagen 3 

oder Leiters anzuwenden, sofern das Verfahren 
innerhalb eines Jahres nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über die juristische Person 
oder die Gesellschaft eingeleitet wird. 

Artikel 5 

Ist in einem ,der .beiden Staaten ein im Arti
kel 1 bezeichnetes Insolvenzverfahren eröffnet 
worden, so dürfen die Gerichte des anderen 
StaaJ;es eines dieser Verfahren über denselben 
Schuldner nicht eröffnen, außer das zuerst be
faßte Gericht hat sich für unzuständig erklärt 
oder das Verfahren beendet. 

Artikel 6 

(1) Die Gerichte des Staates, in dem ein Jnsol
velllZverfahren eröffnet worden ist,' sind zu
ständig, über Ansprüche zu entscheiden, die sich 
nach der Rechtsordnung dieses Staates unmittel
bar aus dem Insolvenzrecht ergeben, mit Aus
na:hme von Ansprüchen: 

a) aus Arbeitsverträgen, wenn die Al'beit auf 
dem Gebiet des anderen Staates tatsächlich 
geleistet wird oder geleistet werden sollte, 

b) aus der Vermietung unbeweglicher Sachen, 
di~ auf dem Gebiet des anderen Staates 
gelegen sind. 

(2) Ist ein nadr Absatz 1 zuständiges Gericht 
des einender beiden Staaten mit einem im 
Absatz 1 bezeichneten Anspruch befaßt worden, 
so hat jedes später mit einer Streitigkeit zwi.
schen denselben Parteien und über denselben 
Gegenstand befaßte' Gericht des anderen Staates 
das Verfahren einzustellen, außer das zuerst be
faßte Gericht hat sich fürunz'Uständig erklärt. 

Artikel 7 

(1) Die in einem Staat von einem im Sinn 
des Artikels 3 Absätze 1 und 2 und des Arti
kels 4 dieses Abkommens zuständigen Gericht 
in Insolvenzverfahren gefällten Entscheidungen 
werden im anderen Staat ohne weitere Förm
lichkeit anerkannt, es sei denn,' daß sie der 
öffentlichen Ordnung dieses Staates wider
sprechen oder die Rechte der Verteidigu~g nicht 
gewahrt worden sind. 

(2) Gleiches gilt für Entscheidungen über sich 
unmittelbar aus dem Insolvenzrecht ergebende 
Ansprüche, die von einem im Sinn des Artikels 6 
zuständigen Gericht gefällt worden sind. 

Artikel 8 

(1) Die Befugnisse, die das Recht des Staates, 
auf dessen Gebiet ein Insolvenzverfahren er
öffnet worden ist, dem Masse- oder Ausgleichs
verwalter oder der Aufsichtsperson einräumt, 
erstrecken sich auf das Gebiet des anderen 
Staates. 

an a compter de la dec1aration de la faillite de 
la personne morale ou de la societe. 

Artic1e 5 

Si dans I'un des deux Etats une des procedures 
de faillite mentionnees a l'artic1e ler a ete ouverte, 
les trihunaux de l'autre Etat ne peuvent ouvrir, 
l'une de ces procedures a l'egard du m~me 
debiteur, a moins que le tribunalle premier saisi 
ne se soit dec1are incompetent ou ait c18ture la 
procedure. 

Articl~ 6 

1. Les tribunaux de l'Etatdans lequella faillite 
a ete prononcee sont competents pour connahre 
des actions qui, selon la Ieg'islation de cet Etat, 
derivent directement 'de la faillite, a l'exdusion 
des actions ayant trait: 

a) aux. contrats de travail, lorsque le travail. 
est effectivement execute ou devait ~tre 
execute sur le territoire de 1'autre Etat, 

b) a la location des immeubles situes sur le 
territoire de l'autre Etat. 

2. Lorsqu'un tribunal d'un des deux Etats, 
competent selon 1e paragraphe precedent, a ete 
saisi d'une des actions visees audit paragraphe, 
tout tribunal de l'autre Etatqui serait saisl 
ulterieurement d'un litige entre les m~mes parties 
et concernant le m~me objet doit se dessaisir de 
l'affaire, a moins que le tribunalle premier saisi 
ne se soit dec1are incompetent. . 

Article 7 

1. Les decisions de faillite rendues dans l'un 
des Etats par un tribunal competent au sens de 
l'artic1e 3 (paragraphesun et deux) et de 
l'artic1e 4 ,de la presente Convention sont 
reconnues de plein ·droit dans l'autre Etat, a 
moins qu'elles ne soient contraires a l'ordre 
publicde cet Etat ou que les droits de la dMense 
n'aient pas ete respectes. 

2. Il en est de m~me des decisions stat'uant sur 
les actions qui derivent directement de la faillite 
et quiont ete prononcees par un tribunal 
competent au sens d'e l'artic1e 6. 

Article 8 

1. Les pouvoirs que la loi de l'Etat sur le 
territoire duquel la faillite a ete prononcee con
fere au syndic ou curateur s'etendent au territoire 
de l'autre Etat. 

2 

136 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 12

www.parlament.gv.at



4 136 der Beilagen 

(2) Im Rahmen dieser Befugnisse können die 
im Absatz 1 genannten Personen ohne das Er
fordernis irgendeiner Vollstreck!barerklärung alle 
Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung des 
Vermögens des Schuldners treffen, alle Ansprüche 
betreffend das Vermögen des Schuldners in dessen 
Namen oder im Namen der Masse der Gläubiger 
vor Gericht geltend machen und das bewegliche 
Vermögen des Schuldners veräußern. 

2. Dans les Emites de ces pouvoirs et sans 
qu'il soit besoin d'a-ucun exequatur, les personnes 
mentionnees au paragraphe precedent peuvent 
prendre toutes mesures de conservation ou 
d'administration des biens du debiteur, exercer 
toutes actions concernant le patrimoine du 
debiteur au nom de celui-ci ou de la masse des 
creanciers et proceder 11 la vente des biens meurbles 
du debiteur. 

(3) Die Veräußerung des unbeweglichen Ver- 3. La vente des immeubles est soumise aux 
mögens unterliegt den Bestimmungen des Arti- corrditions fixees a l'article 10. 
kels 10. 

(4) Das Gericht, das ein Insolvenzverfahren 
eröffnet hat, kann einen oder mehrere besondere 
Verwalter bestellen, die die in diesem Artikel 
genanriten Befugnisse auf dem Gebiet des anderen 
Staates ausüben. 

Artikel 9 

(1) Das Gericht, das ein Insolvenzverfahren 
eröffnet hat, kann das zuständige Gericht des 
anderen Staates im Rechtshilfeweg um die Ver
anlassung der Bekanntmachung des Beschlusses 
üher die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
sowie jeder anderen, das Insolvenzverfahren 
betreffenden Entscheidung ersuchen, wenn anzu
nehmen ist, daß sich Gläubiger oder Vermögens
werte des Schuldners in diesem Staat befinden. 

(2) Das ersuchende, Gericht hat eine überset
zung der an das zuständige ersuchte Gericht 
übersandten Entscheidungen zu veranlassen. Das 
ersuchte Gericht hat die Bekanntmachung der 
Entscheidungen sowie ihre Eintragung in die 
öffentlichen Register nach Maßgabe seines Rechtes 

, zu veranlassen; die ersuchte Behörde ist berech
tigt, vom ersuchenden Gericht die Erstattung 
der Bekanntmachungs- und lEintragungskosten 
zu verlangen. 

Artikel 10 

(1) Sollen auf Grund einer Entscheidung eines 
Gerichtes des einen der beiden Staaten, die nach 
diesem A:bkommen im anderen Staat anzuerken
nen ist, auf dem Gebiet dieses Staates Voll
streckungshandlungen gesetzt werden, so hedarf 
sie in Frankreich der Vollstreckbarerklärung, in 
Österreich der Exekutionsbewilligung. 

(2) Die Verfahren zur Exekutionsbewilligung 
in österreich oder zur Vollstreckbarerklärung in 
Frankreich sowie die Vollstreckung selbst richten 
sich nach dem Recht des Staates, in dem diese 
Maßnahmen stattzufinden haben. 

Artikel 11 

(1) Die Partei, die eine Entscheidung im 
anderen Staat geltend machen will, hat eine Aus
fertigung der Entscheidung vorzulegen. 

4. Le tribunal qui a prononce' Ia faillite peut 
designer un ou plusieurs syndics ou curateurs 
supplementaires pour exercer sur le territoire de 
l'autre Etat les pouvoirs vises au pn~sent article. 

Article'9 

1. Le tribunal qui a prononce la faillite peut 
demander directement, par commission rogatoire, 
au tribunal competent de l'autre Etat de faire 
proceder a la publicatJion du jugement de Liil1ite 
ainsi que de toute autre decision relative a celle
ci, s'il est a presumer que des creanciersou des 
biens du debiteur se trouvent dans cet Etat. 

2. Le trrbunal requerant doit faire etablir 
une tr.aduction des' decisions qu'il adresse au 
tribunal competent requis. Le tribunal requis 
doit fa·ire proceder a la publication des decisions 
ainsi qu'a leur inscription dans les registres 
publies conformement a sa IegisIation; l'autorite 
requise a le droitd'exigerdu tribunal requerant 
le remboursement des frais de pUlblication et 
d'inscription. 

Article 10 

1. Lorsqu'une decision enianant des trihunaux 
de l'un des deux Etats est reconnue dans l'autre 
Etat, conformement a la presente Convention, 
et doit donner Eeu sur le territoire de cet Etat a . 
des actes d'execution forcee,' elle doit obtenir 
en Autriche l'exequatur et en France l'autorisation 
d'executer. 

2. Les procedures visant a obtenir l'exequatur 
en Autriche ou l'execution en France et les voies 
d'execution sont regies par le droit de celui des 
deux Etats ou ces mesures doivent &tre prises. 

Article 11 

1. La partie qui veut faire valoir une decision 
darts l'autre Etat doit produire ·une expedition de 
Ia decision. 
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Im Fall einer Versäumungsentscheidung hat 
sie außerdem eine mit der Bestätigung der Rich
tigkeit versehene Abschrift der Ladung oder ein 
anderes zur Feststellunf; der cordnungsgemäßen 
Ladung des Beklagten geeignetes Schriftstück 
vorzulegen. 

(2) Wird die Vollstreckung einer iEn~scheidung 
beantragt, so muß ,die Ausfertigung der Ent
scheidung mit der Bestätigung der Vollstreck
barkeit versehen sein. 

(3) Die in diesem Artikel angeführten Urkun
den sind mit übersetzungen zu versehen, deren 
Richtigkeit von einem beeideten Übersetzer eines 
der beiden Staaten bestätigt sein muß. 

(4) Die vorzulegenden Urkunden bedürfen 
weder einer Beglaubigung noch sonst einer gleich
artigen Förmlichkeit. 

Artikel 12 

(1) Die Wirkungen eines Insolvenzverfahrens 
und besonders seiner Eröffnung, Aufhebung 
oder jeder anderen Art der Beendigung treten 
im anderen Staat zu dem Zeitpunkt ein, den 
das Recht des Staates, in dem das Insolvenzver
fahren eröffnet worden ist, :bestimmt. 

(2) Die Schuldner werden gegenüher der Masse 
frei, wenn sie ihre Zahlungen vor den im Arti
kel 9 vorgesehenen Bekanntmachungen geleisten 
haben,es sei denn, daß ein Schuldner von der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens Kenntnis 
hatte oder Kenntnis haben mußte. In allen Fällen 
werden die Schuldner frei, wenn ihre Zahlungen 
der Masse zugute kommen. 

Artikel 13 

(1) F,ür die Gläubiger, die sich in dem Staat 
aufhalten, in dem dasc Insolvenzverfahren nicht 
eröffnet worden ist, werden die Fristen für die 
Anmeldung der Forderungen zwar durch das 
Recht des Staates bestimmt, in dem das Insolvenz
verfahren eröffnet worden ist, sie beginnen aber 
von dem Tag an zu laufen, an dem die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens in dem anderen Staat 
nach Artikel 9 bekanntgemacht worden ist. Ist 
als Endzeit für die Anmeldung von Forderungen 
ein bestimmter Tag festgesetzt worden, so wird 
dieser Tag für die Gläubiger, die sich in dem 
Staat aufhalten, in dem das Insolvenzverfahren 
nicht eröffnet worden ist, um einen Zeitraum 
hinausgeschoben, der dem Zeitraum zwischen der 
Bekanntmachung in dem Staat, in dem das Insol
venzverfahren eröffnet worden ist, und der Be
kanntmachung in dem anderen Staat nach Arti
kel 9 entspricht. 

(2) Dies gilt auch für Rechtsbehelfe und Rechts
mittel gegen. Handlungen und Entscheidungen, 
die Dritten in der im Artikel 9 vorgesehenen 
Form zur Kenntnis gebracht worden sind. 

En cas de decision par defaut, elle doit en 
outre produire une copie certifiee conforme de 
l'assignation ou toute autre piece de nature a 
chablir que Ie defendeur a ete legalement cite~ 

2. Lorsque l'execution d'une decision est 
requise, cette decision doit hre revhue ou ac
compagnee de l'attestation de son caraetere 
executoire. 

3. Des traduetions certifiees conformes par un 
tradueteur assermente de l'un des deux Etats 
doivent etre jointes aux doeuments mentionnes 
au present article. 

4. Les documents a produire sont dispenses de 
legalisation Oll de toute autre formalite similaire. 

Article 12 

1. La pl10cedUire die f,aiHite et notammeilit la 
decla'ration d:ewa faiUßte, la c16ture ou tout autre 
mode de eessation de J'Etat de faillite produisent 
leul1s effets dan,s l"autre Etlit au jour d6termi11le 
pa:r .loi de l'Etat 0011 ,La failE,te a ete deda'ree. 

2. Les ,cLfibiteurs sont Jiiberes a l'eg,ard de h 
maSISe au cas Oll ils aura.ie11lt effectue leurs paie
ments avant les puJb1icarioll(s prevues pa-r 1'0101'

.1:!ide 9, a mo~ns que ,le debit'eur n',a~t eu ou n'a,it 
du aVloircorunaissance ode la declar,attion de la 
fa;illite. En tous cas, les d6biteurs sont !j,b6res si 
.\eurs paiements profitel1it a la masse. 

Article 13 

1. A l'e&ard des ereanciers residant dans l'Etat 
autre que cdui .oll 1a f!ailhte a ete ded,aree, les 
de.lais pour la p,!'odJUetion des en~anees soilit 
regles par la ,loi de l'Etat ou La f,a,il1ite a 6tte 
dedaree mais ,i.ls courent du jtOursUliv,a'nt l,a 
pU'blieaüon ,deLa decLaration de la taillite dans 
,J'autre Etat fa~te oonformement a l'artide 9. En 
caos ,de determmaüoilt d'un,e date fixepour. la 
pr,od'Ue~ion des creances, le d61a,i es'! prOl"'Oge, 
pour .les crearreiers residant dans l'Etat autre que 
celui DU !a f,ailEte ,a ete d6claree d'une periode 
equivalente acel1e qui S'eslt eoou16e eDitre la 
puhLication cLans l'Etat Oll la f,a,ilLite a ete d6daree 
et eelle f,aite dans J'autre Etat oonlformement a 
l' a rüde 9. 

2. CettJe m~me regle s'a,pplique aux reoours 
comr,e Iesaotes et les deeLsiollis portes a la con
naiss:anee des ttier,s dal1is les formes prevues par 
l'anicle 9 d'eLa presente Convention. 
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Artikel 14 

(1) Die Wirkungen vün Insülvenzverfahren 
auf laufende Ar.beitsverträge richten sich nach 
dem Recht des Staates, in dem die Arbeit tat
sächlich geleistet wird üder geleistet werden 
süllte. 

(2) Die Wirkungen von Insülvenzverfahren 
auf Pacht üder Miete vün Liegenschaften richten 
sich nach dem Recht des Staates, in dem sich 
diese Liegenschaften befinden. 

Artikel 15 

(1) Die allgemeinen Vürrechte an beweglichen 
Vermögensgegenständen und ihre Rangürdnungt 
richten sich nach dem Recht des Staates, in dem 
das Insülvem:verfahren eröffnet würden ist. Die 
besünderen Vürrechte an beweglichen Ver
mögensgegenständen, vür allem der Eigentums
vüpbehalt, und ihre Rangürdnung richten sich 
nach dem Recht des Staates, auf dessen Gebiet 
sich diese Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt 
der Eröffnung des Insülvenzverfahrens befinden. 

(2) Die Hypütheken und Vürrechte an Liegen
schaften richten sich nach dem Recht des Staates, 
in dem sich dieses Vermögen befindet. 

(3) Dieser Artikel ist nicht auf Hypütheken 
und Vürrechte an Seeschiffen, Binnenschiffen und 
Luftfahrzeugen anzuwenden. 

Artikel 16 

Die Arheitnehmer können sich für das auf 
dem Gebiet jedes der heiden Staaten gelegene 
Vermögen auf die nach dem Recht dieses Staates 
zugunsten ihrer Fürderungen bestehenden Vür
rechte berufen. 

Artikel 17 

Die Abgaben- und Süzialversicherungsfürde
rungen der beiden Staaten werden zur Befriedi
gung aus der Masse zugelassen. Die Rechte auf 
vürzugsweise Befriedigung dieser Fürderungen 
können nur hinsichtlich des Vermögens geltend 
gemacht werden, das sich auf dem Gebiet des 
Staates befindet, in dem diese Fürderungen ent
standen sind; sie richten sich dürt nach dem 
Recht dieses Staates. 

Artikel 18 

Die vüm Gericht den Gläubigern nach der 
Beendigung des Insülvenzverfahrens ausgestellten 
Exekutiünstitel werden wie Entscheidungen im 
Insülvenzverlahren anerkannt und vüllstreckt. 

Artikel 19 

Das Recht jedes der heiden Staaten bestimmt, 
ob und inwieweit ein im anderen Staat eröffnetes 
Insülvenzverfahren die Unfähigkeit zur Beklei-

Article 14 

1. Leseffets die 1a· f<lJi:Hite sur les cütl1tratsde 
travail en cüurs SOl1Jt regis par 1a 10.1' de l'Btat 
üu le tnav,ail 'est effectivement execute DU devait 
etre execute. 

2. Les effets de 1a fa,mi,te sur les haux DU les 
lücatiüns d'immeubles sünt regis par la lüi de l'Etat 
Üll ces immeubles sont siltues. 

Article 15 

1. Les privileg,es 1generaux sur Jes biens meulbles 
et l'ondre die ces pI1ivLleges sünt de~erlffiines par 
1a 10'i de I'Btat Oll 1a hiiLlite a ete d&laree. Les 
priv,ileges stpeciaux, en particulier les alausesde 
res,erve de ppopriete, sur wes biens m eulbIes et 
1'üI1dre ,de ces· priVliLeg,essont determines par· 
1a loi. de 1'Etat sur 1e tenrvtoire duquel ces biel1JS 
se uouv,aie,l1Jt a :la date DU 1.a faJillrte a ete 
prononcee. " 

2. Les hypüthequeset les privileges sur les biens 
immeulbLes soJ.]t ,regis par La 10i ode .PEtat Oll ces 
biens sünt situes. 

3. L'e presel1Jt ,article ne s'<lJpplique pas aux 
hypotheques et pI1ivileges etab1is sur ~es navires, 
ba'teaux et aeronefs:. 

Article 16 

Les saI.a.r.ies peuvent il1JV'oquer sur les b1etlJS 
situessur 1e ·territoire dechacun desdeux Eta.ts 
les privileges generaux prevus pa,r lta ~oi de cet 
Etat en faveur ode Ieut:scl'eances. 

Article 17 

Les crea:nces fiscaleset :de s,ecul'ite soci.a.le 
provenant de· cha.cuDi des deux Etats ~Olllt 
admises au 'PasSt~f de La failmte. Les privileges 
d:onlt jouiStsent ces creances ne peuven1t s'exerce,r 
qu'a l'ega:rd des biens s,e trouvant sur Je terri
,toite de l'Etat d'ou ceS cre<lJn,ces proviennent; 
ils y sont regis par lalo.i de cet Etat. 

Article 18 

Les titres executoires .,d&~,vres pa,r le tribuna.l 
aux cn:ancie'rs ,apres 1a d6ture oe l:a faillite SOl1Jt 

reconruus et executes comme Ies decisions de 
faillitte. 

Artide 19 

La lai de cha,cun des deux Etats detcI1mi;ne 
si et d<lJns quelle mesure La f,aiHite pronoDiCee 
dans l'autre Eta.t efiltra~ne sur Ston propr,e 
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dung eines Amtes sowie den V:erlust oder die t'erritoire des incapacites, deoheances ou inter
Beschränkung von persönlichen Rechten nach ,dictions. 
sich zieht. 

Artikel 20 

Dieses Abkommen ist nur auf die nach dem 
Tag seines Inkrafttretens eröffneten Insolvenz
verfahren anz'uwenden.\ 

Artikel 21 

Die Bestimmungen dieses Abkommens berüh
ren nicht Bestimmungen in mehrseitigen Abkom
men, denen einer der bei den Staaten angehört 
oder angehören wird. 

Artikel 22 

Jede Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Auslegung und Anwendung dieses Abkommens, 
die zwischen den bei den Hohen Vertragschließen
den Teilen entstehen könnte, ist auf diplomati
schem Weg beizulegen. 

Artikel 23 

Article 20 

La prc'seI1!te Corrv,encion n'est appIicable 
qu'aux faillites prononcees apres la date de son 
entree en Viigueur. 

Article 21 

Aucune des dispositiolliS .die La presefilte Con~' 
v'emion ne porte atJteiI1!te ,aux dJis'posicions des 
convenotions multilaterales condues ou a oonclure 
par l'un des deux EtaJts. 

Article 22 

Tout differend qui pourrait s'elever entre les 
Hautes P,a'rtiesContractantes en ce qui COnicerne 
l'interpretation ou l'application de la presente 
Corrvention sera regle pa,r 1a voie dUpl,omatique. 

Article 23 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifiz'ieren. Die 1. La preseI1!te Conv'enbion sera ratmee. Les 
Ratifikationsurkunden sind In Paris auszutau- instruments ode ratincaüon s.erOI1!t echanges a 
schen. Paris. 

(2) Das Abkommen wird am sechzigsten Tag 
nach dem Tag, an dem der Austausch der Rati
fikationsurkunden stattfinden wird, in Kraft 
treten. 

(3) Das Abkommen wird auf unbestimmte 
Zeit geschloss,en. Jeder der Hohen Vertrag
schließenden Teile kann es jederzeit durch eine 
auf diplomatischem Weg zu übermittelnde 
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi
gung wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt 
wirksam, an dem sie dem anderen Staat notifiziert 
werden wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Wien, am 27. Feber 1979, in 
zweifacher Ausfertigung in deutscher und franzö
sischer Sprache, wdbei beide Texte gleichermaßen 
verbindlich sind. 

Für den Bundespräsidenten der 
Republik österreich: 

Broda 

Für den Präsidenten der 
Französischen RepUJblik: 

Peyrefitte 

2. La COI1!veI1!tion emrera en v,igueur le 
soixantieme jour q,ui suivra Ja date a laque1Le 
l'echa'nge des ius'trumenbS de rat1Jifi'cat~on ,aUJra eil 

lieu. 

3. La COI1!ventiol1l est ,coI1!c1ue pour une duree 
illimitee. Chaocune des Hautes Parcies Conti'acc 

tantes pourr,a la denoncer a 'tout moment par 
nObification ecrite adressee par la voie diploma-' 
tique. La denonciaJtion prendra effet six mois 
apres 1a date a 1aquelle eHe aura ete notifiee. 

En foi ,de quoi, les P.1enipotentiaires ont sigi11e 
h presente Conrventtion. 

Fait a Vienne, le 27 Fevri·er 1979 en double 
ex,emplaire, en la,nlgues <aLlemande et franpiSle, 
les deux textes ,f,ais<1Jnt eg,alemerut foi. 

Pour le Pre~ident Federal ele la RepubJique 
d'Autriche: 

Broda 

Pour le President de la Republique Frans:aise: 

Peyrefitte 
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8 136 der Bettagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist gesetzändernd, da seme 
Regelungen von denen des § 67 KO über die 
Wirkungen im Ausland getroffener konkurs
rechtlicher Maßnahmen für den inländischen 
Rechtsbereich sowie von ,den Bestimmungen der 
§§ 80 bis 83 der Exekutionsordnung über die 
Exekution auf Grund im Ausland errichteter 
Akte und Urkunden 'abweichen (Art. 50 Abs. 1 
B-VG). Es enthält keine verfassungsändernden 
oder verfassungsergänzenden Bestimmungen. 

Die Erlassung eines eigenen Bundesgesetzes im 
Sinn des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung 
des Vertragsinhalts in das innerstaatliche Recht 
ist nicht erforderlich. 

Im Art. 1 des Abkommens vom 15. Juli 1966, 
BGBl. Nr. 288/1967, zwischen der Republik 
österreich und der Französischen Republik über 
die Anerkennung und die Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen Ur
kunden auf dem Gebiet des Zivil- und Han
delsrechts ist ausdrücklich bestimmt, daß dieses 
Abkommen nicht auf Entscheidungen im Kon
kurs-, Ausgleichsverfahren und im Verfahren zur 
gerichtlichen Schuldenbereinigung anzuwenden ist. 
Diese Lücke schließt das vorliegende Insolvenz. 
abkommen. 

Das Abkommen erfaßt sämtliche Insolvenzver
fahren nach den Rechten beider Vertragsstaaten 
einschließlich der Geschäftsaufsicht nach dem 
Bundesgesetz vom 17. August 1934, BGBL 11 
Nr. 204. Es ·erfaßt den Konkurs und Ausgleich 
nicht nur von Kaufleuten und Handelsgesell
schaften, sondern auch den von privaten juri
stischen und physischen Personen und geht damit 
über den Anwendungsbereich sowohl des bereits 
in Kraft stehenden Abkommens mit Belgien, 
BGBl. Nr. 385/1975, als auch des am 12. Juli 
1977 unterzeichneten Abkommens mit Italien 
sowie des am 25. Mai 1979 unterzeichneten Ab
kommens mit der Bundesrepublik Deutschland 
hinaus. 

und regeln vor allem die Zuständigkeit zur Er
öffnung dieser Verfahren; Art. 6 regelt die Zu
ständigkeit zur Entscheidung über die Ansprüche, 
die sich unmittelbar aus dem Insolvenzrecht er
geben; Art. 7 regelt die Anerkennung von Ent
sch,eidungen;Art. 9 betrifft die Bekanntmachung 
der Eröffnung von Insolvenzverfahren und ihre 
Eintragung in öffentliche Register; die Art. 10 
bis 11 regeln die Vollstreckung von iEntsc.~eidun
gen; die Art. 12 bis 14 betreffen die Wirkungen 
von Insolvenzverfahren; die Art. 15 bis 17 regeln 
die Verteilung der Masse und die Berücksichti
gung von Vorzugsrechten; Art. 18 enthält die 
Gleichstellung von Auszügen aus dem Anmel
dungsverzeichnis mit Entscheidungen in Insol
venzverfahren, was ihre Anerkennung und Voll
streckung betrifft. Der Art. 19 stellt ausdrücklich 
fest, daß es den Rechten der beiden Vertrags
staaten obliegt, zu bestimmen, welche Wirkungen 
ein Insolvenzverfahren auf persönliche Rechte 
des Schuldners hat. Die Art. 20 bis 23 enthalten 
die Schlußbestimmungen. 

Durch die Anwendung des Abkommens werden 
der Republik österreich keine Kosten erwachsen. 

11. Besonderer Teil 

Zum Art. 1: 

Dieser enthält eine Aufzählung aller Insolvenz
verfahren nach den Rechten bei der Staaten, die 
im folgenden ganz allgemein als "Insolvenzver
fahren" bezeichnet werden. In der französischen 
Fassung konnte dafür das Wort "faillite" 
(= "Konkurs") gewählt· werden, da dieses in der 
derzeitigen französischen Gesetzgebung keinen 
Terminus technicus für ein hestimmtes Insolvenz
verfahren mehr darstellt. 

Das französische Insolvenzrecht hat nämlich 
mit Gesetz vom 13. Juli 1967, Verordnung vom 
23. September und Dekret vom 22. Dezember 
desselben Jahres eine völlige Veränderung er
fahren. 

Zum-Aufbau des Abkommens ist folgendes zu Zum Art. 2: 

sagen: Diese Bestimmung enthält die Grundsätze der 
Die Art. 1 bis 5 befassen sich mit den Insol- Einheit und der Universalität eines Insolvenz

venzverfahren nach den Rechten beider Staaten verfahrens. Der Grundsatz der Einheit des Insol-
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venzverfahrens verlangt, daß die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens im anderen Staat wirksam ist 
und daher dort der Eröffnung eines weiteren 
Insolvenzverfahrens entgegensteht. Die Univer
salität des Insolvenzverfahrens bedeutet, daß aus 
dem in den Vertragsstaaten gelegenen Vermögen 
eine einzige Konkursmasse zu hilden ist. 

Zum Art. 3: 

Der Abs. 1 teilt im Sinn einer direkten Zu
ständigkeitsregelung die primäre Zuständigkeit 
zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens den Ge
richten des Staates zu, in dem der Mittelpunkt 
der wirtschaftlichen Betätigung oder GeseH
schaftssitz des Schuldners liegt, und gibt für. den 
Fall, daß diese an verschiedenen Orten liegen, 
dem Mittelpunkt der wirtschaftlichen Betätigung 
den Vorzug. 

Abs. 2 normiert wie der Art. 2 Abs. 2 des 
österreichisch~belgischen Konkursabkommens, 
BGBl. Nr. 385/1975, die subsidiäre Zuständigkeit 
des Staates, in dem sich eine Niederlassung befin
det; hier handelt es sich um eine indirekte Zu
ständigkeit ("competence indirecte"), die nur für 
die Zwecke der Anerkennung vorgesehen ist. Eine 
solche Niederlassungszuständigkeit braucht je
doch dann nicht anerkannt zu werden, wenn ein 
Abkommen mit einem Drittstaat die vorrangige 
Zuständigkeit eines dritten Staates vorsieht. Bei 
solchen derzeit in Betracht kommenden Abkom
men handelt es sich neben dem österreichisch
belgischen Insolvenzabkommen (Art. 2 Abs. 1) 
auch um den französisch-,schweizerischen Voll
streckungsvertrag vom 15. Juni 1869 (Art. 6), 
den französisdl-belgischen Vollstreckungsvertrag 
vom 8. Juli 1899 (Art. 8 § 2) sowie den franzö
sisch-italieniscllen Vollstreckungsvertrag vom 
3. Juni 1930 (Art. 20). 

Nadl französischem Redlt kann - wie bereits 
zu Art. 1ausgdührt worden ist - im Gegensatz 
Zum österreichiscllen Recht über eine physische 
Person, die nicht die Kaufmannseigenschaft be
sitzt, kein Insolvenzverfahren eröffnet werden. 
Würde nun das Zuständigkeitskriterium der 
Abs. 1 und 2 hinsichtlicll einer solchen Person in 

seIlschafter. Dasselbe gilt für Insolvenzverfahren 
über Leiter einer juristischen Person' oder Ge
sellschaft, die nach französischem Recht für deren 
Schulden haften und über die deshaLb nach fran
zösischem Recht auch ein Insolvenzverfahren er
öffnet werden kann. Das österreichische Recht 
(§ 65 Abs. 2 KO)sieht einen solchen Attraktions
gerichtsstand nur für den Konkurs über das Pri
vatvermögen eines persönlich haftenden Gesell
schafters einer Handelsgesellschaft vor. Nach dem 
zweiten Satz ist diese Zuständigkeit nur dann 
gegeben, wenn sie im internen Recht des be
treffenden Vertragsstaates vorgesehen ist und 
wenn rÜlberdies noch nicht ein Jahr nach der Er
öffnung des Insolvenzverfahrensiiber die juristi
sche Person oder Gesellschaft verstrichen ist. 

Zum Art. 5: 

Dieser Artikel enthält die Regelung emes 
positiven Kompetenzkonfliktes und giht dem 
Zuvorkommen den Vorzug. Ein positiver Kom
petenzkonflikt ist nicllt nur dann denkbar, wenn 
der Sclluldner in beiden Staaten eine Niederlas
sung hat und sohin nacll Art. 3 Abs. 2 ein gleich
rangiges Zuständigkeitskriterium gegeben wäre, 
sondern auch dann, wenn die Gerichte bei der 
Staaten davon ausgehen, das primär.e Zuständig
keitskriterium des Art. 3 Abs. 1 sei in ihrem Staat 
erfüllt, etwa, weil nacll den Rechtender bei den 
Staaten der Begriff des "Gesellscllaftssitzes" ver-
scllieden beurteilt wird. . 

Zum Art. 6: 

Dieser Artikel enthält die Zuständigkeitsrege
lung zur Entscheidung über Ansprüclle; die sich 
unmittelbar aus dem Insolvenzrecht eines Ver--
tragsstaates ergeben, also im wesentlichen Prü
Ifungsprozesse. Zuständig hiefür sind die Gericllte 
Ides Staates, in dem ,das Insolvenzverfahren er
löffnet wurde. Eine Ausnahme besteht für der_~ 
I artige Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen und 
der Vermietung unbeweglidler Sacllen mit Rück
:sicllt auf die besonderen Scllutzvorscllriften für 
: Arbeitnehmer und Mieter ,in heiden Staaten. 

Frankreich liegen, während sich Vermögenswerte I Während es nacll französischem Redlt hinsicht
und Gläubiger in österreich befinden, so könnte ,lich der Entscheidung über das Bestehen und die 
bei Fehlen des Abs. 3 weder in Frankreich (man- :Rangordnung einer bestrittenen Forderung bei 
gels Insolvenzfähigkeit) nocll in österreicll: der allgemeinen Zuständigkeit bleibt, sieht das 
(mangels Zuständigkeitskriterium) ein Verfahren: österreidlische Recllt (§ 111 Abs. 2 KO) dies nur 
eröffnet. werden. pie~e Lücke schließt der A~s. 3. I! hinsidltlich bestrittener Masseforderungen vor. 
Entsclleldungen m emem solchen bloß national In den anderen Fällen, also auch den beiden Aus
wirkenden Verfa~ren werden nicht von der A~- I nahmen im Art. 6 Abs. 1, wäre nach den §§ 110 
erkennungsverpfhclltung des Art. 7 erfaßt, weil lAbs. 3 und 112 Abs. 1 KOdie Zuständi'gkeit des 
diese Bestimmung ausdrücklidl auf einem im Sinn I Konkursgerichtes g,egeben. Dies bedeutet, daß 
~~s Art. 3 A?s. 1 und. 2 zus.:ändigen Gericht ge- I immer dann, wenn die französischen Gerichte z~r 
fallte Entsdle1dungen emschrankt. I Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zuständIg 

. sind, zur Entsclleidung über Klagen zur Fest-
Zum Art. 4: 'stellung des Bestehens oder der Rangordnung 

Diese Bestimmung enthält einen Attraktions- bestrittener Ansprüdle aus Arbeitsverträgen, 
gericlltsstand für Insolvenzverfahren über Ge-' wenn die Arbeit in österreicll tatsäclllich geleistet 
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wird oder geleistet werden sollte, sowie zur 
Feststellung des Bestehens oder der Rangordnung 
bestrittener Ansprüche aus der Vermietung in 
Österreich gelegener unbewegiicher Sachen auf 
Grund des vorliegenden Abkommens die öster
reichische . GerichtS'barkeit gegeben ist. Da in 
einem solchen Fall kein österreichisches Konkurs
gericht vorhanden ist, hat der Oberste Gerichts
hof im Einzelfall nach § 28 JN ein Gericht als 
zuständig zu bestimmen. 

Abs. 2 gibt auch hier - wie bereits Art. 5 -
im Fall eines positiven Kompetenzkonfliktes dem 
zuerst befaßt~n Gericht den Vorrang. 

Zum Art. 7: 

Diese Bestimmung enthält den Grundsatz der 
Anerkennung von Entscheidungen von Gerichten, 
die nach den Art. 3, 4 und 6 zuständig sind. Nicht 
anzuerkennen sind Entscheidungen in einem bloß 
nationalen Insolvenzverfahren nach Art. 3 Abs. 3. 

Außerdem sind in diesem Artikel die Ver
sagungsgründe geregelt, die auf den Widerspruch 
mit dem ordre public und die Nichtwahrung des 
rechtlichen Gehörs (eigentlich um einen Sonder
fall eines solchen Widerspruches) eingeschränkt 
sind. 

Zum Art. 8: 

Der Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß sich die 
Befugnisse des Masse- und Ausgleichsverwalters 
oder einer Aufsichtsperson im Fall einer Ge
schäftsaufsicht auch auf das Gebiet des anderen 
Staates erstrecken. Dies ergibt sich notwendig aus 
dem Grundsatz der Universalität des Konkurses. 

Abs. 4 räumt hier die Möglichkeit ein, für 
das Gebiet des Nichteröffnungsstaates einen oder 
mehrere 'besondere Verwalter zu bestellen. 

Der Abs .. 2 hält ausdrücklich fest, daß diese Be
fugnisse ohne Vollstreckbarerklärung (Exequatur) 
nach französischem Recht ausgeübt werden. 
Abs.3 ist hiezu wieder eine Ausnahme und unter
wirft die Veräußerung unbeweglichen Vermögens 
einer Exekutionsbewilligung bzw. Vollstreckbar
erklärung (Exequatur) nach Art. 10. 

Zum Art. 9: 

In dieser Bestimmung wird die Durchführung 
der Bekanntmachung des Insolvenzverfahrenser
öffnungsbeschlusses in einer Zeitung des anderen 
Staates sowie die Eintragung der Eröffnungsent
scheidung in öffentlich·e Register im mderen Staat 
geregelt. Vorgesehen ist ein Rechtshilfeersuchen, 
dem eine übersetzung anzuschließen ist. Als Zei
tungen zur Veröffentlichung von Insolv,enzver
fahrenseröffnungsentscheidungen . kommen in 
österreich das Amtsblatt zur Wiener Zeitung, in 
Frankreich das Bulletin officiel des annonces 
commerciales (Bodac) in Be;racht. 

Zum Art. 10: 

Diese Bestimmung enthält den Grundsatz, daß 
nach dem Abkommen anzuerkennende Entschei
dungen (siehe Art. 7) im anderen Staat nach 
dessen Recht zu vollstrecken sind. Nach französi
schem Recht muß jede ausländische Entscheidung, 
um in Frankreich vollstreckt werden zu können, 
vorerst in einem eigenen gerichtlichen Verfahren 
(Exequaturverfahren) für vollstreckbar ,erklärt 
werden. Erst 'auf Grund des Exequaturs kann mit 
Hilfe eines Vollzugsorganes (huissier) Exekution 
geführt werden, ohne daß eine weitere gerichtliche 
Intervention erforderlich wäre. 

Zum Art. 11: 

Die Abs. 1 ,und 2 zählen die für eine Geltend
machung hzw. Vollstreckung von Entscheidungen 
im anderen Staat vorzulegenden Urkunden auf .. 
Im Gegensatz zum Art. 13 Z. 2 a) und h) des all
gemeinen Vollstreckungsabkommens zwischen 
den heiden Staaten wird die Bestätigung der 
Rechtskraft bzw. der Endgültigkeit der Entschei
dung nich verlangt, weil ansonsten erhebliche Ver
fahrensverzögerungen eintreten würden. Sowohl 
nach österreichischem als auch nach französischem 
Recht sind nämlich die hier auch in erster Linie in 
Betracht kommenden Eröffnungsbeschlüsse sofort 
wirksam und haben Rechtsmittel gegen sie kein!; 
aufschiebende Wirkung. 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen dem Art. 18 
des allgemeinen Vollstreckungsabkommens qtit 
Frankreich. . 

Zum Art. 12: 

Der Abs. 1 stellt hinsichtlich des Zeitpunktes 
des Eintritts der Wirkung,en des Insolv,ehzver
fahrens im anderen Staat auf das Recht des Er
öffnungsstaates ab. Nach französischem Recht 
tritt die Wirkung des Vermögensliquidationsur
teils sofort mit seiner Erlassung ein und macht 
sie nicht wie § 72 Abs. 1 KO vom Anschlag eines 
Ediktes an der Gerichtstafel abhängig. 

Der Abs. 2 regelt die Wirksamkeit von Zah
lungen an Schuldner des Insolvenzschuldnersund 
bringt für. den Fall, daß diese nach der Bekannt
machung gemäß Art. 9 geleistet wurden, eine Um
kehrung der Beweislast. zum Nachweis guten 
Glaubens. 

Zum Art. 13: 

Während im österreichischen Insolvenzrecht für 
die Anmeldung von Forderungen ein vom Gericht 
bestimmter Endtag vorgesehen ist, ist dies nach 
französischem Recht eine im Gesetz festgesetzte 
Frist, die für Gläubiger, ,die ihren Wohnsitz im 
Ausland haben, 30 Tage beträgt (Art. 47 des 
französischen Handelsgesetzbuches). Der Absatz l' 
enthält nunmehr den Grundsatz, daß die 
30tägige Frist des französischen Rechtes erst nach 
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der Bekanntmachung gemäß Art. 9 zu laufen 
beginnt, während der vom österreichischen Ge" 
richt festgesetzte Zeitpunkt für die Anmeldung 
yon Forderungen französischer Gläubiger ~m den 
Z;ei~ra'um hinausgeschoben wird, der dem Zeit
raum zwischen der Bekallntmachung des Ins()l
venzverfahrens in Osterreich und der Bekannt
machung in Franlueich nach Art. 9' elltsprich't. 

Nach Abs. 2 beginnen auch Fristen für Rechts
behelfe und RechtsmIttel von Gläubigern, die sich 
im Nichteröffnungsstaat aufhalten, erst nach der 
Bekanntmachung in diesem Staat gemäß Art. 9 
zu laufen. 

Zum Art. 14: 

Diese Bestimmung bringt eine Ausnahme vom 
Art. 12 und untewirft die Wirkungen von Insol
venzverfahren auf laufende Arbeitsverträge dem 
Recht des Staates, in dem die Arbeit geleistet 
wird, bzw. die Wirkungen von Insolvenzverfah
ren auf Pacht oder Miete von Liegenschaften der 
lex rei sitae. Es handelt sich hierbei um einen 
Gleichklang zur Ausnahmeregelung des Art. 6 
Abs. 1 hinsichtlich der Zuständigkeit zur Ent
scheidung in Prüfungsprozessen. 

Zum Art. 15: 

In Anlehnung an die Art. 40 bis 46 des Vor
entwurfs eines EG-übereinkommens über den 
Konkurs, Vergleiche und ähnliche Verfahren 
unterscheidet der Abs. 1 zwischen allgemeinen 
und besonderen Vorrechten an beweglichen 
Sachen. Während es für allgemeine Vorrechte 
(das sind Masseforderungen und nicht der letzten 
Klasse angehörige Konkursforderungcn bzw. be
vorrechtete Forderungen im Ausgleichsverfahren) 
bei der lex fori des Insolvenzgerichtes bleibt, ist 
für besondere Vorrechte (das sind Aussonderungs
sachen, Absonderungsrechte und diesen nahe
stehende Ansprüche) die lex rei sitae zur Zeit 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens maßge
bend. Diese Unterscheidung hat vor allem auch 
deshalb Bedeutung, weil nach französischem Recht 
ein Eigentumsvorbehalt mit der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens erlischt und die Sache, an 
der Vorbehaltseigentum vereinbart worden ist, 
in die Masse fällt. Durch die Regelung des kbs. 1 
Satz 2 wird aber der an einer in österreich zur 
Zeit ,der Eröffnung des Insolvenzverfahrens be
findlichen Sache begründete Eigentumsvorbehalt 
geschützt und geht daher auch nicht durch ein 

, in Frankreich eröffnetes Verfahren unter. 

Hypotheken und Vorrechte jeder Art an Lie
genschaften unterstellt der Abs. 2 der lex rei 
sitae; der Abs. 3 nimmt Hypotheken und Vor
rechte an Schiffen und Luftfahrzeugen von der 
Regelung 1m Abkommen aus, um Schwierigkeiten 
mit Verpflichtungen aus dem von beiden Staaten 
allerdings bisher nicht ratifizierten übereinkom
men vom 27. Mai 1967 zur Vereinheitlichung von 

Privilegien und Hypotheken an Seeschiffen sowie 
dem von berdenStaat,en angenomme~en Proto
koll Nr. 1 zu dem voIi ihnen ratifizierten, man
gels ausreichender Ratifikationen objektiv aber 
noch nicht in Kraft getretenen Übereinkommen 
vom 25. Jänner 1965, RegierungsvorIage 428 der 
Beilagell zu den stenographischen Protokoilen d7s 
Nationalrates XIV. GP, zu vermeiden. 

Zum 4rt.16: 

Diese Bestimmung ist eine Ausnahme vom 
Art. 15. Für Forderungen aus Arbeitsverhältnis~ 
sen wird im wesentlichen qer st~atsvertragslose 
Zustand ohne Insolvenzabkommen eingefroren, 
so, als ob in jedem Vertragsstaat ein getrenntes 
Verfahren geführt würde, Dies~~pedeut~t, daß 
die vorz'ugsweise Befri~digung vem ,Forderungeq 
a)Js Arbeitsverhältnisse~ aus' dem 'in jedem Ver
tragsstaat gelegenen Vermögell qacr dessen Recht 
durchzuführen ~st. Nach' fr;lflzösischem' Recht er
faßt das allg,emeine Vorrecht der Lohnempfänger 
alle sechs Monate rückständigen Lohnbezüge zu
sätzlich aller Entschädigungen, den Abfertigungs
anspruch inbegriffen. Dieses sogenannte "Super
Vorrecht" der Arbeitnehmeransprüche geht allen' 
übrigen Vorrechten vor. 

Zum Art. 17: 

D~eser Artikel bringt für öffentlich-rechtliche 
Ansprüche, wieder eine Ausnahme vom Art. 15. 
Im Gegensatz zu den Arbeitnehmerforderungen 
können sie nur aus dem in demjenigen Staat gele
genen Vermögen vorzugsweise Befriedigung er
langen, nach dessen Recht sie entstanden sind; 
aus der im anderen Staat gelegenen Masse wer
den sie hingegen nur als nicht bevorrechtigte 
Gläubiger befriedigt. 

Zum Art. 18: 

Nach dem österreichischen Insolvenzrecht 
(§§ 61 KO und 53 a AO) können Auszüge aus 
dem Anmeldungsverzeichnis als Exekutionstitel 
vollstreckt werden. Eine ähnliche Möglichkeit 
sieht das französische Recht vor, nach dem einem 
Gläubiger auf Antrag vom Gerichtspräsidenten 
eine Urkunde ü,ber -die angemeldete Forderung 
auszustellen ist, die einen Exekutionstitel dar
stellt. Der Art. 18 sieht' nun ausdrücklich vor, 
daß derartige Exekutiollstitel wie Entscheidungen 
in Insolvenzverfahren anerkannt 'Und vollstreckt 
werden. 

Zum Art. 19: 

Die Wirkungen -eines Insolvenzverfahrens auf 
die Fähigkeit zur Bekleidung eines Amtes sowie 
den Verlust oder die Beschränkung persönlicher 
Rechte sind in heiden Staaten namentlich in 
öffentlich-rechtlichen Hestimmungen geregelt. Die
sen hle~bt daher die Lösung des PrO'blems vorhe-
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halten, ob ein im anderen Staat eröffnetes In
solvenzverfahren dieselben Wirkungen auslöst, 
wie ein im Inland eröffnetes. Das Abkommen 
selbst enthält sich einer Stellungnahme zu dieser 
Frage, weil die französische Seite hierzu nicht 
bereit war. Was das österreichische Recht betrifft, 
so ist die Erstreckung der Wirkung'en einer fran
zÖsischen Entscheidung schon mit Rücksicht auf 
Art. 2 a'1lch in diesen Bereichen zu bejahen; die 
Vorschriften, die Bestimmungen über die Wir
kung einer Konkurseröffnung in bezug auf die 
Person des Gemeinschuldners enthalten, sind in 
der Anmerkung 4 a) zum § 1 KO in Sabaditsch 
MGA, 6. Auflage, angeführt. 

Zum Art. 20: 

Diese Bestimmung enthält den zeitlichen An
wendungsbereich. Maßgebend für die Anwendung 
ist nicht der Zeitpunkt der Einbringung des An
trages, sondern der Entscheidung über ihn; im 
Fall eines Zwangsausgleichs kommt es auf den 

Zeitpunkt der Eröffnung des Konkursverfahrens 
an. 

Zum Art. 21: 

Diese Bestimmung berücksichtigt vor allem den 
EG-Entwurf eines Insolvenzübereinkommens, 
nach dem auch die Gerichte eines Vertragsstaates, ' 
in ,dem sich bloß eine Niederlassung befindet, 
primär zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
zuständig sein sollen. Sollte dieser Entwurf in 
Kraft treten und Frankreich dem übereinkom-' 
men angehören, so würden seine Bestimmungen 
dem vorliegenden bilateralen Abkommen vorge
hen. 

Bilaterale Abkommen mit Drittstaaten werden 
hingegen nur nach Maßgabe des Art: 3 Abs. 2 
zweiter Satz berücksichtigt. 

Zu den Art. 22 und 23: 

Diese enthalten weitere übliche SchIußbestim
mungen. 

136 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




